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DffijieHeê uni) obliptorifdjeè £rpu be? Aurfl. $d)micbe= unb SßapenuetfterPmtu«.

®rfd)eint je ®onner8tag8 unb foftet per ©emefter gr. 3.60, pet 3apt gr. 7.20,
3nferate 20 ®t8. pet lfpaltige Sßetitjetle, bet größeren Aufträgen

entfpredjenben Rabatt.

gtiridj, bei» 4. Hlrti 1905.

llcbcrmut nub Hnberftanb
(«eben meiften<8 tpanb in Jpanb.

Itci'lmttboiucfcn,

Der Sthlofferftreif in 3ürid)
ift beenbigt. Die Slrbeit rourbc
am Dienstag roieber aufge»
nommen. Die SDleifter geftan»
ben bett O'/sftünbigen Arbeits»
tag, fomie eine 2of)nerl)öf)ung

Don 5 ißrujent ju, bie übrigen gorberuttgen ber Ar»
beiter mürben abgemiefeu.

Aitti<Strcif'$orfebrungcn. Der Bürger ©emerbe»
berbanb erläßt einen Aufruf jur 93ilbung eines
mächtigen 23ürgcrberbanbeS, mit ber 33egrün=
bung, baff trofc motibierter (Singabe ber Söürgerber»
fammtung bom 18. April an Stabtrat unb Regierung
bie ©Ejeffe ber Streifer roeiter gefjen nnb immer" nocif
bie anurdhiftifdfe Streifpolijei amte, ber SöiQe ber 93e»

bölferung alfo bon ben Setjörben miffadhtet merbe. Die
3icïc beS 33ürgerberbaubeS fatten fein: energifdje 23e=

fämpfung ber fojialbemofratifchen liebergriffe in ®e=
meinbe» unb StaatSroefeu, ©rmeefung beS QntereffeS
ber bürgerlictjen (Siemeute an öffentlichen nnb mirt»
fchaftlichen fragen unb fÇârbetung beS allgemeinen
2Bol)lergel)enS ber Stabt.

föJaierftreif in Rurich. Saut „23olfStecht" haben bie
ÜKaler befdtjloffen, in ben Streif einzutreten. Der Streif»
fommiffton mürbe überlaffen, ben ßeitpunft ju beftimmen,
an meinem biefer SBefchlufj in ftraft treten fott.

Der Schreiuerftreif in Söinterthuv ift beigelegt. ®S

janben unter SBorftfc beS Stabtpräfibenten ©eilinger
SinigungSüerhanblungen ftatt, bie ju allgemeiner ®e»

nugtuung ju gutem 3iele führten. Das Abfommen
baut fidj auf ber Annahme eineê fötinimaüohneS auf
unb fefjt einen Soljn bon 40—45 SRp. feft für ültitge»
bilfen, einen folgen bon 45—48 SRp. für gelernte
Sdfreinet unb für äRafchinenarbeiter einen folgen bon
50—55 3ftp.

Streifê in SBafel. (30. April.) Die Sdhreinergemerf»
fdbaft ber Stabt bat mit 180 gegen 30 Stimmen be»

fdfloffen, bom 1.3Rai ab in Ausftanb ju treten. Daburch
finb mit Ausnahme einiger meniger anberer ©emerf»

fdfaften fämtlidbe beê SBaugeœetbeS im Streif begriffen.

gobttfämpfe in iöafel. Der Streif ber Schloffer,
an roelcbem jttfa 260 Arbeiter teilnehmen, bauert noch
unberänbert fort, bie Arbeitgeber lehnen jebe Unter»
banblung mit bem Streittomitee ab.

Die ßabl ber ftreifenben 3immerleute ift im
«Rücfgange begriffen; bereit« haben 6 Arbeitgeber mit
jitfa 100 Arbeitern bie gorberungen ber 3tmmerleute
anerfannt.

Die 3R a l e t meifter nehmen gegenüber ben gotber»
ungen ihrer Arbeiter eine pafftöe Haltung ein; bie bisher
geführten Unterhanblungen haben nodb è" feinem be»

friebigenben Abfchlufis geführt. Die ßohntommiffion fott
einen nochmaligen SSerfudb frieblidjen Beilegung beS

SohnfampfeS unternehmen. Die lefcte Sßerfammlung ber

Offizielles und obligatorisches Organ des Aarg. Schmiede- und WagnermeifiervereiuS.

Erscheint je Donnerstag« und kostet per Semester Fr. 3.60, per Jahr Fr. 7.20.
Inserate 20 Cts. per Ispaltige Pctitzeile, bei größeren Aufträgen

entsprechenden Rabatt.

Zürich, den 4. Mai 1905.

Uebermut und Unverstand
Gehen meistens Hand in Hand.

Uerbandswesen.

Der Schlosserstreik in Zürich
ist beendigt. Die Arbeit wurde
am Dienstag wieder ausge-
nommen. Die Meister gestan-
den den 9'/-ständigen Arbeits-
tag, svwie eine Lohnerhöhung

von 5 Prozent zu, die übrigen Forderungen der Ar-
beiter wurden abgewiesen.

Anti'Streik-Vorkehrungen. Der Zürcher Gewerbe-
verband erläßt einen Aufrns zur Bildung eines
mächtigen Bürgerverbandes, mit der Begrün-
dung, daß trotz motivierter Eingabe der Bürgerver-
sammlung vom 18. April an Stadtrat und Regierung
die Exzesse der Streiker weiter gehen und immer'noch
die anarchistische Streikpolizei amte, der Wille der Be-
volkerung also von den Behörden mißachtet werde. Die
Ziele des Bürgerverbandes sollen sein: energische Be-
kämpfung der sozialdemokratischen Uebergriffe in Ge-
meinde- und Staatswesen, Erweckung des Interesses
der bürgerlichen Elemente an öffentlichen und wirt-
schaftlichen Fragen und Förderung des allgemeinen
Wohlergehens der Stadt.

Malerstreik in Zürich. Laut „Volksrecht" haben die
Maler beschlossen, in den Streik einzutreten. Der Streik-
kommission wurde überlassen, den Zeitpunkt zu bestimmen,
an welchem dieser Beschluß in Kraft treten soll.

Der Schreinerstreik in Winterthur ist beigelegt. Es
sanden unter Vorsitz des Stadtprästdenten Geilinger
Einigungsverhandlungen statt, die zu allgemeiner Ge-
nugtuung zu gutem Ziele führten. Das Abkommen
baut sich auf der Annahme eines Minimallohnes auf
und setzt einen Lohn von 40—45 Rp. fest für Mitge-
Hilfen, einen solchen von 45—48 Rp. für gelernte
Schreiner und für Maschinenarbeiter einen solchen von
50—55 Rp.

Streiks in Basel. (30. April.) Die Schreinergewerk-
schaft der Stadt hat mit 180 gegen 30 Stimmen be-

schloffen, vom 1. Mai ab in Ausstand zu treten. Dadurch
sind mit Ausnahme einiger weniger anderer Gewerk-
schasten sämtliche des Baugewerbes im Streik begriffen.

Lohnkämpfe in Basel. Der Streik der Schlosser,
an welchem zirka 260 Arbeiter teilnehmen, dauert noch
unverändert fort, die Arbeitgeber lehnen jede Unter-
Handlung mit dem Streikkomitee ab.

Die Zahl der streikenden Zimmerleute ist im
Rückgange begriffen; bereits haben 6 Arbeitgeber mit
zirka 100 Arbeitern die Forderungen der Zimmerleute
anerkannt.

Die Malermeister nehmen gegenüber den Forder-
ungen ihrer Arbeiter eine passive Haltung ein; die bisher
geführten Unterhandlungen haben noch zu keinem be-

sriedigenden Abschluß geführt. Die Lohnkommission soll
einen nochmaligen Versuch zur friedlichen Beilegung des

Lohnkampfes unternehmen. Die letzte Versammlung der



68 3'lnftr. fdjioeti. $aabtt».=,8ettBn8 (Organ fur Me

üRalergefeHen Çot bie Sohnlommiffton ermächtigt, fads
eine fcieblidje Beilegung riid^t ermöglicht werbe, ben

Strei! ju proflamieren.

einiges über den fielzzement.
(Singefanbt.)

©ie fffrage 9îr. 3 in einer bet legten 9îummern
biefeS Blattes brüdt bem ©Treiber biefer feilen bie
fÇeber in bie fpanb; benn nach feiner äReinung ift eS

enblidj einmal an ber $eit, bett 53et)örben, Bauherren,
Slrdjiteften unb Baumeiftcrn, mie auch ben §o(zzemeut=
arbeiten auSfüljreuben ©penglern unb ©achbedem Haren
SBeiu einjufdjenfen über bic Bezeichnung : edjt f dj l c

f if cher §alternent.
Söir wollen babei nicht fo weit gehen, ben getreu,

bie in itjren SSorfd^riften echt fdbjlefifd^en ^ol^ement
berlangen, borjuinerfen, cS fei bie ©u<ht, bem eiuljeim«
ifchen gabrifat bas auSlänbifcfje burju^ieheu — ein
9îed)t ju biefer Sluffaffnng gäben einem allerbingS bie

Beobachtungen, bic mau in letter $eit machen tonnte
betreffenb allerlei unter neuen hudjlltugenbeu Stamen
angepriefenen ©achpappen unb Slnftrichmaffen, wie
fRuberoib, ©ureScopappe, ©açhpiï u. f. ra. —, fonbern
wir motten annehmen, baff biefe Borjdjrift tebigliih bent

gebantenlofen Stbfdjreiben früherer SSorfchïiften unb
einer leiber noch bielfach herrfchenben UnfenntniS ber
2tfptjalt= uttb ©eerprobuftenbrandje jujufdjreibett ift,
welche eben baher fommt, bah tueber an ben tedjnifchen
^ochfchulen, noch ben Baufachfchulen in genügender
Sßeife für Stufftäruug ber Baumeifter unb Bauljanb*
werter über bie Gsrforberniffe guter gabrifatc uttb über
bie gabrifation unb baS SBefen berfelben geforgt wirb.

tjieüen tJJublitattonen beë Sd)treibet. (Seroerbeueretnä) 9tr. 6

Stein jufäßig hat im Salfre 1839 ber Obftroeiu»
fabritant ©. 6. pausier ju ^irfchberg itt ©chlefiett
ben fpoljjement erfunben. @r machte nämlich allerlei
Berfuthe, feine fÇâffer ju bichten unb fanb babei ein
9J?ittel, baS auch ""4) Ai'fidjt .bon Baufadjfunbigen ein
fehr gutes ©achbedungSmaterial barfteüt, unb ein Bcr=
fuch an feiner eigenen SßeinhaHe beftätigte biefe Slnficht.
SBie eS mit fotdjeu Srfinbungett immer geht, umgab
auch Häusler feine Srfinbung, um fie gut ausbeuten

ju tonnen, mit bem Schleier beS tiefften 5«btifgeheim=
niffeS unb noch tjeute behaupten feine (Srben unb Stad)=
folger auf @runb eines ©eftamentcS, biefeS „@eheim=
nis" nicht preisgeben z" bürfen. Slllcin bie nicht raftenbe
SBiffenfchaft ljat längft bieS gabrifationSgefjeimniS
roiffenfchaftlicher llnterfuchung unterzogen unb eS ift
heute bie gabrifation beS §otzzement Allgemeingut ber
Snbuftrie geworben, §eute wirb in ©eutfdjlanb §dIj=
Zement nicht mehr b'oS in ben echt fdjlefifdjeu
Gabrilen erzeugt, fonbern ein oorzüglidfeS Brobuft
wirb am Sil) ein wie an ber @lbe unb ber Sonau
auf ben Snbuftricmartt gebracht. Unb wenn mir in
unferm eigenen Baterlanbe unS umfehauen, fo bürfen
wir — auf ®runb üerfchiebener amtlicher geugniffe —
fonftatiereu, bah auch unfere fdjmeizerifchcn |>olz=
Zementfabrifen gfabrifate in ben ^anbel bringen,
bie in allen Beziehungen bem fchlefifdjeu unb bem
beutfehen ^olzzement bollftättbig ebenbürtig finb.

Sßemt irgenbmo ber @a| : „Stafien Ijeiht fRoften"
angebracht ift, fo ift cS in ber Branche bei ©eerprobufte.
SBer ba nidjt ben (Srrungenfcbaftcu ber chemifdjen
Söiffenfcfjaft z" folgen üermoi|te ober nidjt folgen moÜte,
fonbern auf ber ©runblage fteheu blieb, bie üor balb
70 Sahren gefdjaffen würbe, wer heute noch mit ben

S
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V8 Jllnstr. schweiz. Haudw. Zeitung (Organ für die

Malergesellen hat die Lohnkommission ermächtigt, salls
eine friedliche Beilegung nicht ermöglicht werde, den

Streik zu proklamieren.

Einiges über üen fiolnement.
(Eingesandt.)

Die Frage Nr. 3 in einer der letzten Nummern
dieses Blattes drückt dem Schreiber dieser Zeilen die

Feder in die Hand; denn nach seiner Meinung ist es

endlich einmal an der Zeit, den Behörden, Bauherren,
Architekten und Baumeistern, wie auch den Holzzement-
arbeiten ausführenden Spenglern und Dachdeckern klaren
Wein einzuschenken über die Bezeichnung: echt schle-
sis cher Holzzement.

Wir wollen dabei nicht so weit gehen, den Herreu,
die in ihren Vorschriften echt schlesischen Holzzement
verlangen, vorzuwerfen, es sei die Sucht, dem einHeim-
ischen Fabrikat das ausländische vorzuziehen — ein
Recht zu dieser Auffassung gäben einem allerdings die

Beobachtungen, die man in letzter Zeit machen konnte
betreffend allerlei unter neuen hvchklingenden Namen
angepriesenen Dachpappen und Anstrichmassen, wie
Ruberoid, Durescopappe, Dachpix u. s. w. —, sondern
wir wollen annehmen, daß diese Vorschrift lediglich dem

gedankenlosen Abschreiben früherer Vorschriften und
einer leider noch vielfach herrschenden Unkenntnis der

Asphalt- und Teerproduktenbranche zuzuschreiben ist,
welche eben daher kommt, daß weder an den technischen
Hochschulen, noch an den Baufachschulen in genügender
Weise für Aufklärung der Baumeister und Bauhand-
werker über die Erfordernisse guter Fabrikate und über
die Fabrikation und das Wesen derselben gesorgt wird.

Wellen Publikationen des Schweizer. tSewerbevereins) Nr. à

Rein zufällig hat im Jahre 1839 der Obstwein-
fabrikaut S.C.Häusler zu Hirschberg ill Schlesien
den Holzzement erfunden. Er machte nämlich allerlei
Versuche, seine Fässer zu dichten und fand dabei ein
Mittel, das auch nach Ansicht.von Baufachkundigen ein
sehr gutes Dachdeckungsmaterial darstellt, und ein Vcr-
such an seiner eigenen Weinhalle bestätigte diese Ansicht.
Wie es mit solchen Erfindungen immer geht, umgab
auch Häusler seine Erfindung, um sie gut ausbeuten
zu können, mit dem Schleier des tiefsten Fabrikgeheim-
nisses und noch heute behaupten seine Erben und Nach-
folger auf Grund eines Testamentes, dieses „Geheim-
nis" nicht preisgeben zu dürfen. Allein die nicht rastende
Wissenschaft hat längst dies Fabrikationsgeheimnis
wissenschaftlicher Untersuchung unterzogen und es ist
heute die Fabrikation des Hvlzzement Allgemeingut der
Industrie geworden. Heute wird in Deutschland Holz-
zement nicht mehr b'os in den echt schlesischen
Fabriken erzeugt, sondern ein vorzügliches Produkt
wird am Rhein wie an der Elbe und der Donau
auf den Jndustriemarkt gebracht. Und wenn wir in
unserm eigenen Vaterlande uns umschauen, so dürfen
wir — auf Grund verschiedener amtlicher Zeugnisse —
konstatieren, daß auch unsere schweizerischen Holz-
zemeutfabrikeu Fabrikate in den Handel bringen,
die ill allen Beziehungen dem schlesischen und dem
deutschen Holzzement vollständig ebenbürtig sind.

Wenn irgendwo der Satz: „Rasten heißt Rosten"
angebracht ist, so ist es in der Branche der Teerprodukte.
Wer da nicht den Errungenscbafteu der chemischen
Wissenschaft zu folgen vermochte oder nicht folgen wollte,
sondern auf der Grundlage stehen blieb, die vor bald
70 Jahren geschaffen wurde, wer heute noch mit den

jVlun^inger H Oc»., Xüriok
Oss", VVsisser^ nnâ sanitäre Artikel en gros.
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